Stand: 2025-05-27


Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur 
(Landschaftspflegerichtlinie 2024 - LPR)
	
	An 
Bewilligungsstelle (Naturschutzbehörde, Landwirtschaftsbehörde)
	Eingangsstempel



	
	LaIS-Nummer: 

	
	Antragsjahr: 

	
	(von Bewilligungsstelle auszufüllen)



			
1.	Antragstellende: (von Bewilligungsstelle auszufüllen)
	Name, Vorname

	

	Unternehmensnummer (UD-Nr. / BNRZD)

	



2.	Beantragte Maßnahmen (entsprechende Anhänge bitte ausgefüllt anschließen)

[bookmark: Kontrollkästchen3]|X|	A 	Mehrjährige naturschutzorientierte Flächenbewirtschaftung/-pflege
		(„Vertragsnaturschutz“) 

Naturschutzfachliches Ziel / Zuwendungszweck












3. 	Anlagen zum Antrag
[bookmark: Kontrollkästchen10]	|X|	Anlage 1 – Übersicht der Maßnahmen, Flurstücksdaten und Leistungen mit 
                        Auszahlungsbetrag (Kalkulation)
	|X|	Anlage 2 – Auflagen und Empfehlungen
	|X|	Anlage 3 – Karten mit Maßnahmenflächen

4.	Verbindliche Hinweise 

A) 	Pflichten der Zuwendungsempfangenden

(1)	Die Zuwendungsempfangenden verpflichten sich, während des Verpflichtungszeitraumes die Maßnahmen durchzuführen und die Auflagen und Nebenbestimmungen einzuhalten, die in den Anlagen 1 und 2 zu diesem Antrag festgehalten sind.

(2)	Die zuständigen Behörden der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg, ihren Beauftragten sowie ihren Prüforganen und den entsprechenden Rechnungshöfen haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit und Befugnisse das Recht, die in Anlage 1 genannten Flächen zu betreten, dort Untersuchungen durchzuführen und Proben zu entnehmen. Ihnen ist darüber hinaus Einsicht in die Buchführungsunterlagen sowie alle relevanten sonstigen Belege zu gewähren.

 (3)	Kann eine Maßnahme im Verpflichtungszeitraum aus Witterungsgründen nicht durchgeführt werden, haben die Zuwendungsempfangenden dies umgehend der unteren Landwirtschaftsbehörde mitzuteilen. Das hierzu erforderliche Formblatt "Meldung höhere Gewalt" steht in FIONA zur Verfügung.


B)	Unmittelbar geltendes EU-Recht

Es handelt sich um eine mit Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) kofinanzierte Fördermaßnahme. Es gelten daher die für die EU-Förderung einschlägigen EU-Verordnungen und ihre nationalen Umsetzungsregelungen in der jeweils aktuellen Fassung. 


C) 	Zuwendung und Auszahlung

(1)	Das Land verpflichtet sich vorbehaltlich eventueller Kürzungsgründe zur Zahlung einer jährlichen Zuwendung in Höhe des Betrags gemäß Anlage 1. Soweit Zahlungen für dieselbe Maßnahme nach anderen Rechtsvorschriften geleistet werden, werden Zuwendungen nach der Bewilligung zu diesem Antrag nicht gezahlt. 

(2)	Die Maßnahmen dieses Antrags und die Auszahlung der Zuwendungen sind über den Verpflichtungszeitraum jährlich im Rahmen des Gemeinsamen Antrags in FIONA zu beantragen. Die darin festgelegten Fristen und Bestimmungen sind einzuhalten. 

(3)	Mit der Anforderung der Auszahlung bestätigen die Zuwendungsempfangenden, dass die Pflichten nach A) und den Anlagen 1 und 2 eingehalten wurden bzw. weiter eingehalten werden.



D)	Verpflichtungszeitraum / Höhere Gewalt und außergewöhnliche Umstände (Härtefälle)

(1)	Im Falle einer Bewilligung gilt die in der Anlage 1 genannte Laufzeit.

(2)	Konnten die Zuwendungsempfangenden im Falle höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, so kann das Land die Zuwendungsempfangenden bzw. deren Rechtsnachfolger/innen von der vereinbarten Pflicht teilweise 
oder ganz befreien. Unbeschadet besonderer Umstände des Einzelfalls sind höhere Gewalt oder außergewöhnliche Umstände in folgenden Fällen anzunehmen:

· eine Naturkatastrophe oder ein schweres Wetterereignis, das das Unternehmen oder die betroffenen Flächen erheblich in Mitleidenschaft zieht;
· eine Tierseuche, der Ausbruch einer Pflanzenkrankheit oder das Auftreten eines Pflanzenschädlings, die bzw. der den gesamten Tier- bzw. Pflanzenbestand der zuwendungsempfangenden Person oder einen Teil davon betrifft;
· die Enteignung des gesamten Unternehmens oder eines wesentlichen Teils davon, soweit diese Enteignung am Tag des Vertragsabschlusses nicht vorherzusehen war;
· Pandemien oder andere ungewöhnliche, vom Willen der Beteiligten unabhängige Umstände;
· Überflutungen, auch im Zuge von Biberdämmen;
· Wolfsbedingte Einstellung oder Umstellung der Beweidung sowie Rissereignisse;
· Tod der vertragsnehmenden Person;
· länger andauernde Berufsunfähigkeit/Arbeitsunfähigkeit oder Krankheit der vertragsnehmenden Person.

Außergewöhnliche Umstände liegen auch vor bei Ereignissen bzw. temporärer oder dauernder Veränderung einzelner oder aller LPR-Flächen, die die vertragsnehmende Person nicht zu verantworten hat und die die Ausführung einzelner oder aller Maßnahmen und/oder Einhaltung einzelner Auflagen temporär oder dauernd verunmöglichen. Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob die außergewöhnlichen Umstände derart massiv sind, dass diese den oben genannten Fällen gleichen.

Fälle höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände sind dem Land schriftlich und mit entsprechenden Nachweisen innerhalb von 15 Werktagen nach dem Zeitpunkt anzuzeigen, ab dem die Zuwendungsempfangenden bzw. deren Rechtsnachfolger/innen hierzu in der Lage sind. Das hierzu erforderliche Formblatt "Meldung höhere Gewalt" steht in FIONA zur Verfügung.


E) 	Rückzahlung und Sanktionen

(1)	Wird festgestellt, dass die Zuwendungsempfangenden ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, so ist das Land berechtigt, den Auszahlungsanspruch zu kürzen und je nach Ausprägung weitergehende Verwaltungssanktionen zu verhängen. Die Höhe der Kürzung bestimmt sich durch den Grad der Nichterfüllung der im Förderbescheid bzw. den Anlagen geregelten Vorgaben. Gegebenenfalls können weitergehende Sanktionen und Kürzungen auch für die Vergangenheit nach den jeweils geltenden Vorgaben der einschlägigen EU-Verordnungen erfolgen.

(2)	Geforderte Rückzahlungen sind nach den geltenden EU-Verordnungen und gemäß § 49 a Landesverwaltungsverfahrensgesetz in der jeweils geltenden Fassung zu verzinsen. Rückzahlungsansprüche einschließlich Zinsen werden jeweils durch Bescheid geltend gemacht. Rückforderungsbeträge einschließlich darauf anfallender Zinsen können mit der nächsten Zahlung verrechnet werden.  

(3)	Die Höhe der Zuwendung ist auf die Summe der beantragten Fläche begrenzt.

(4)	Im Falle falscher Angaben und Nachweise bzw. Nichtlieferung erforderlicher Informationen kann die Zuwendung abgelehnt werden. 

(5)	Das Land kann die Bewilligung des Antrags bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen gegen die Auflagen des Förderbescheides ganz oder teilweise widerrufen (Auflösungsbescheid).


F) 	Rückzahlung bei Flächenübergabe

(1)	Die Zuwendungsempfangenden müssen die Verfügungsgewalt über die Flächen über die gesamte Laufzeit der Verpflichtung besitzen.

(2)  Verlieren die Zuwendungsempfangenden während des Verpflichtungszeitraums die Verfügungsgewalt über die Maßnahmenflächen ganz oder teilweise, müssen die Zuwendungsempfangenden bzw. deren Rechtsnachfolger/innen die für diese Fläche während des Verpflichtungszeitraumes erhaltene Ausgleichszahlung zurückerstatten, sofern die Maßnahmen und Auflagen für die Restlaufzeit der Verpflichtung nicht von Dritten, die die Fläche übernommen haben, durchgeführt bzw. eingehalten werden.

(3)	In Fällen höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände findet Absatz 2 keine Anwendung.

(4)	Absatz 2 findet ebenfalls keine Anwendung, wenn es sich um eine Fläche handelt, die infolge einer Enteignung, Zwangsversteigerung oder infolge eines öffentlichen Bodenordnungsverfahrens auf eine andere Person übergeht oder bei der im Falle des Bodenordnungsverfahrens eine Anpassung der eingegangenen Verpflichtung auf der neuen Betriebsfläche nicht mehr möglich ist.

(5)	Absatz 2 findet ebenfalls keine Anwendung, wenn die Zuwendungsempfangenden die Verpflichtung bereits drei Jahre erfüllt haben, sie die landwirtschaftliche Tätigkeit endgültig aufgeben und sich die Übernahme der Verpflichtung durch etwaige Nachfolger/innen als nicht durchführbar erweist.


G) 	Sonstiges

(1)	Eine Übertragung der Verpflichtung auf Dritte bedarf der Zustimmung des Landes.

(2) 	Das Land sichert zu, dass nach Beendigung der Verpflichtung die in der Anlage 1 genannten Flächen in die vor Verpflichtungsbeginn ausgeübte Nutzung zurückgeführt werden können, wenn die Verpflichtung nicht verlängert oder keine Entschädigung auf andere Weise geleistet wird.


H) 	Ergänzende Bestimmungen durch unmittelbar geltendes EU-Recht

(1)	Die Verpflichtung kann gemäß den zugrundeliegenden EU-Verordnungen an den Rechtsrahmen für den folgenden Programmplanungszeitraum angepasst werden, sofern dieser über den derzeitigen Programmplanungszeitraum 2023-2027 hinausgeht. Wird eine solche Anpassung von den Zuwendungsempfangenden nicht akzeptiert, so endet die Verpflichtung, ohne dass für den tatsächlichen Verpflichtungszeitraum eine Rückzahlung gefordert wird.

(2)	Soweit Änderungen des gesetzlichen Rahmens zu einer Anpassung von Verpflichtungen 
oder der Fläche führen, erfolgt eine schriftliche Anpassung des Förderbescheids von Amts wegen (Änderungsbescheid).

(3)	Bei einer Neuverpflichtung mit fünfjähriger Laufzeit ab dem 01.01.2023 gelten die im Förderbescheid festgelegten Vereinbarungen vorbehaltlich der Genehmigung des nationalen Strategieplans durch die EU-Kommission.


I) 	De-minimis-Beihilfen

(1)	Folgende Zuwendungen nach LPR Teil A erfolgen unter Beachtung der geltenden EU-Regelungen für De-minimis-Beihilfen:

[bookmark: _GoBack]- Zuwendungen an Nichtlandwirte werden als Gewerbe-De-minimis gewährt. Grundlage ist die EU Verordnung Nr. 2023/2831 v. 13.12.2023. Pro Antragsteller gilt der Höchstbetrag an De-minimis-Beihilfen von 300.000 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren.
	- Zuwendungen des LPR Codes 312 (pflegende Bewirtschaftung Acker) werden bei Landwirten und Agrarunternehmen (Kleine und Mittelständische Unternehmen - KMU) als Agrar-De-minimis gewährt. Grundlage ist die EU Verordnung 2024/3118 v. 10.12.2024. Pro Antragsteller gilt der Höchstbetrag an De-minimis-Beihilfen von 50.000 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren.

	Übersteigt der Beihilfegesamtbetrag aufgrund der beantragten Beihilfe den oben angegebenen Höchstbetrag, wird der Beihilfeanspruch amtsseitig begrenzt. LPR A De-minimis Beihilfen werden als Zuschuss gewährt.
	
(2)	Weitere Informationen zu De-minimis sind den Erläuterungen und Ausfüllhinweisen zum Gemeinsamen Antrag (GA) zu entnehmen. Die betreffenden Angaben zu De-minimis sind im Zuge der GA Antragstellung in FIONA einzugeben. Die De-minimis Bescheinigungen werden als Anlage zum Zuwendungsbescheid versandt.


J) 	Datenschutz

(1)	Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM) ist im Sinne des Art. 13 Abs. 1 Buchst. a Datenschutzgrundverordnung Verantwortlicher für die Erhebung der personenbezogenen Daten im Rahmen der vorliegenden Verpflichtung.

Hausanschrift:	Kernerplatz 9, 70182 Stuttgart
Postanschrift:	Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart
E-Mail:		poststelle@um.bwl.de

Die behördlichen Datenschutzbeauftragten des UM erreichen Sie unter: datenschutz@um.bwl.de

Die Angaben im Antrag einschließlich der Anlagen und die Einholung von Auskünften durch die bewilligende Stelle sind zur Bearbeitung des Antrags erforderlich (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b Datenschutzgrundverordnung). Sie werden für die Vorbereitung und Abwicklung der Verpflichtung, für die entsprechenden Kontrollen, für den Abgleich der Angaben zur Vermeidung unberechtigter Zahlungen, sowie für die Kontrolle der Einhaltung der in diesem Antrag übernommenen Verpflichtungen verarbeitet.

(2)	Personenbezogene Daten der Antragstellenden werden unverzüglich gelöscht, sobald sie zur Erfüllung des Zweckes, zu dem sie erhoben, verarbeitet oder genutzt worden sind, nicht mehr erforderlich sind. Unbeschadet besonderer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, werden die Daten spätestens nach Ablauf des zehnten Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die genannten Daten erhoben wurden, gelöscht.

(3) 	Die personenbezogenen Angaben der Antragstellenden in diesem Antrag dürfen von den in § 68 Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz - NatSchG) genannten Stellen verarbeitet werden, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem Bundesnaturschutzgesetz, dem NatSchG und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen erforderlich ist. 

Die im Antrag gemachten Angaben der Antragstellenden werden dem Ministerium für Ernährung Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) sowie dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL), den Regierungspräsidien, der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung des Landes und den jeweils örtlich zuständigen unteren Landwirtschaftsbehörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich übermittelt, soweit dies zur Erfüllung der Verpflichtungen der Zuwendungsempfangenden gegenüber dem Land oder zur Bearbeitung im Zusammenhang mit den im Gemeinsamen Antrag zusammengefassten Förder- und Ausgleichsverfahren erforderlich ist. 

Die Antragstellenden sind damit einverstanden, dass die im Förderbescheid zu diesem Antrag enthaltenen Daten zur Erstellung von anonymisierten Auswertungen und zur Erledigung von agrarstrukturellen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange für Landwirtschaft und den ländlichen Raum durch das MLR, dem UM sowie ihren nachgeordneten Behörden, den Regierungspräsidien bzw. unteren Verwaltungsbehörden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verwendet werden.

Die Einverständniserklärung ist widerruflich erteilt. Den Antragstellenden ist bekannt, dass im Falle des Widerrufs der Zuwendungsbescheid zum Antrag widerrufen werden und es zu Rückforderungen und Sanktionen kommen kann. 

(4) Nach den Maßgaben der Art. 15 bis 18, 20 und 21 der Datenschutzgrundverordnung haben die Antragstellenden das Recht:
•	Auskunft über sie betreffende, gespeicherte Daten zu verlangen;
•	die Berichtigung unrichtiger, ihn betreffender Daten zu verlangen;
•	die Löschung ihn betreffender Daten zu verlangen;
•	die Einschränkung der Verarbeitung ihn betreffender Daten zu verlangen;
•	die Übermittlung von Daten, die er dem MLR bzw. UM bereitgestellt hat, an andere Verantwortliche zu verlangen;
•	gegen die Verarbeitung ihn betreffender Daten Widerruf einzulegen.

Antragstellende haben, unbeschadet eines anderen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für Datenschutz Baden-Württemberg (poststelle@lfdi.bwl.de), wenn er geltend macht, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 Datenschutzgrundverordnung findet nicht statt.


K)	Transparenz

Unterrichtung der Begünstigten von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) über die Veröffentlichung und Verarbeitung ihrer Daten im Rahmen der sog. Transparenz.

(1)	 Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) sind aufgrund europarechtlicher Vorgaben verpflichtet, die Begünstigten von Mitteln aus den o.g. Agrarfonds der EU des vorangegangenen Agrar-Haushaltsjahres spätestens zum 31. Mai jedes Jahres im Internet zu veröffentlichen (sog. Transparenz).

Zum Zweck des Schutzes der finanziellen Interessen der EU können die Daten der Begünstigten von Rechnungsprüfungs- und Untersuchungseinrichtungen der EU, des Bundes, der Länder, Kreise und Gemeinden verarbeitet werden.

Mit der Veröffentlichung der Daten über die Begünstigten der o.g. Agrarfonds verfolgt die EU das Ziel, die Transparenz der Verwendung ihrer Mittel und die Öffentlichkeitswirkung und Akzeptanz der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zu verbessern sowie die Kontrolle der Verwendung ihrer Mittel zu verstärken.

(2) Für die Maßnahmen / Interventionen der Förderperiode 2023-2027 richtet sich die 
Veröffentlichung nach Artikel 98 Verordnung (EU) 2021/2116 in Verbindung mit Artikel 49 Absatz 3 und 4 Verordnung (EU) 2021/1060. Die Veröffentlichung enthält folgende Informationen:
a)	bei natürlichen Personen Vor- und Nachnahme des Begünstigten,
b)	bei juristischen Personen oder Personenvereinigungen den Namen oder die Bezeichnung, unter der der Begünstigte im Rechtsverkehr auftritt,
c)	die Gemeinde, in der der Begünstigte wohnt oder seinen Sitz hat, die Postleitzahl und den Staat,
d)	im Falle der Zugehörigkeit des Begünstigten zu einer Unternehmensgruppe: Name des Mutterunternehmens und dessen steuerliches Identifikationsmerkmal,
e)	die Beträge der Zahlungen, die der Begünstigte in dem betreffenden Agrar-Haushaltsjahr für jede aus dem EGFL oder dem ELER finanzierte Maßnahme erhalten hat; für die ELER finanzierten Maßnahmen unter Angabe der Beteiligung der Union und der nationalen Beteiligung; ferner sind der Gesamtbetrag des jeweiligen Agrarfonds und deren Summe anzugeben,
f)	sonstige Informationen in Bezug auf die jeweilige Maßnahme:
•	Bezeichnung der Maßnahme,
•	Zweck der Maßnahme,
•	für bestimmte Maßnahmen: Datum des Beginns,
•	für bestimmte Maßnahmen: voraussichtliches oder tatsächliches Datum des Abschlusses,
•	das betroffene spezifische Ziel der Maßnahme.

Ausgenommen von der Veröffentlichung des Namens sind Begünstigte, deren Gesamtbetrag an Zahlungen aus den o. g. Agrarfonds in einem Jahr gleich oder niedriger als 1.250 € ist. In diesem Fall wird der Begünstigte durch einen Code angegeben. Sollte die Identifizierung einer natürlichen Person als Begünstigte gleichwohl aufgrund der übrigen zu veröffentlichenden Informationen infolge einer begrenzten Anzahl von in der Gemeinde wohnhaften oder eingetragenen Begünstigten möglich sein, werden – um dies zu verhindern – die Informationen unter Angabe der nächstgrößeren Verwaltungseinheit, zu der diese Gemeinde gehört, veröffentlicht.

(3)	 Nachfolgend benannte Rechtsvorschriften bilden je nach betroffener Maßnahme / Intervention die rechtliche Grundlage der Veröffentlichung. Es ist auf die jeweils geltende Fassung abzustellen:
•	Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 (ABl. L 435 vom 6.12.2021, S. 187),
•	Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (Abl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159),
•	Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549),
•	Durchführungsverordnung (EU) 2022/128 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 2021/2116 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Zahlstellen und anderen Einrichtungen, der Finanzverwaltung, des Rechnungsabschlusses, der Kontrollen, der Sicherheiten und der Transparenz (ABl. L 20 vom 31.1.2022, S. 131),
•	Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Gesetz – AFIG (BGBl. I 2008, S. 2330), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Februar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 53) geändert worden ist.
•	Agrar- und Fischereifonds-Informationen-Verordnung – AFIV (eBAnz AT147 2008 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 116) geändert worden ist.


(4)	 Die Informationen werden auf einer speziellen – vom Bund und den Ländern gemeinsam betriebenen – Internetseite der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) unter der Internetadresse

https://www.agrarzahlungen.de

von den für die Zahlungen zuständigen Stellen des Bundes und der Länder veröffentlicht. Sie bleiben vom Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung an zwei Jahre lang zugänglich und werden u. a. in einem offenen, maschinenlesbaren Format wie CSV oder XLSX zur Verfügung gestellt.

Für die personenbezogenen Daten bleiben die Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung sowie die nationalen Datenschutzbestimmungen des Bundes und der Länder unberührt. Auf die in diesen Rechtsvorschriften geregelten Datenschutzrechte und die Verfahren zur Ausübung dieser Rechte bei den für die betreffenden Zahlungen und den Datenschutz zuständigen Stellen des Bundes und der Länder wird verwiesen.

Die Europäische Kommission hat eine zentrale Internetseite unter der Adresse

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/beneficiaries_en

eingerichtet, die auf die Veröffentlichungs-Internetseiten aller Mitgliedstaaten hinweist.




Erklärung

Hiermit beantrage/n ich/wir eine Zuwendung nach der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) gemäß den beigefügten Anlagen 1, 2 und 3.

Mir/Uns ist bewusst, dass im Falle einer Bewilligung meines/unseres Antrags die unter 4. wiedergegebenen Vorschriften innerhalb des Verpflichtungszeitraumes verbindlich einzuhalten sind.
Mir/Uns ist bewusst, dass die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Flächengrößen und die daraus berechneten Zuwendungsbeträge durch eine Neuberechnung zu einem späterem Zeitpunkt durch die zuständigen Behörden angepasst werden können.[footnoteRef:1] [1:  Die Förderhöhe basiert auf einer geometrischen Fläche gem. Anlage 3. Die genaue Größe wird über die EDV-Anwendung des Gemeinsamen Antrags (GA) berechnet.] 

Ich versichere/wir versichern, dass meine/unsere Angaben in diesem Antrag und den Anlagen vollständig und richtig sind.

  ............................................................	..................................................
  Ort, Datum	Unterschrift (Antragsteller/in)
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